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1 EINRICHTUNG DES HOCHSCHULRATS 

Mit Verabschiedung des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 14. November 2008 wurden erstmals 
Hochschulräte als eines der zentralen Organe an den sächsischen Hochschulen etabliert. Sie lösten die 
bis zu diesem Zeitpunkt tätigen Kuratorien mit einem deutlich erweiterten Aufgabenspektrum ab. Die 
Mitglieder des Hochschulrates sind in ihrer Tätigkeit im Hochschulrat unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden. Sie werden für eine Amtszeit von fünf Jahren vom Sächsischen Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst (SMWK) bestellt. 

2 AUFGABENBEREICHE DES HOCHSCHULRATS 

Der Hochschulrat ist nach § 91 SächsHSG eines der zentralen Organe der Hochschule. Er gibt Empfeh-
lungen zur Profilbildung und Verbesserung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der HTWK Leipzig. 

Der Hochschulrat ist zuständig für die 

• Benennung der drei Mitglieder des Hochschulrates für die Auswahlkommission, die die Wahl der 
neuen Rektorin oder des neuen Rektors vorbereitet, 

• Beantragung der Abwahl der Rektorin oder des Rektors beim Erweiterten Senat, 
• Bestätigung der Abwahl der Rektorin oder des Rektors durch den Erweiterten Senat, 
• Erteilung des Einvernehmens zum Vorschlag der Rektorin oder des Rektors für die Bestellung der 

Kanzlerin oder des Kanzlers, 
• Genehmigung der Entwicklungsplanung der Hochschule, 
• Genehmigung des Wirtschaftsplanes der Hochschule, 
• Formulierung von Grundsätzen für die Verwendung der Stellen und Mittel und die Verwendung 

von Rücklagen, 
• Genehmigung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Hochschule 
• Entlastung des Rektorates, 
• Stellungnahme zur beabsichtigten Information der Öffentlichkeit durch das Rektorat 
• Stellungnahme zum Bericht des Rektorates 
• Stellungnahme vor dem Abschluss von Zielvereinbarungen. 

Der Hochschulrat kann Stellung nehmen 

• zur Beschlussfassung über die Grundordnung und ihre Änderung sowie 
• zur Einrichtung, Aufhebung und wesentlichen Änderung von Studiengängen. 

Der Hochschulrat tagt mindestens zweimal im Semester. 

  

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/19986-Saechsisches-Hochschulgesetz#p91
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3 KONSTITUTION UND MITGLIEDER 

Dem Hochschulrat der HTWK Leipzig gehörten im Jahr 2024 folgende Mitglieder an: 

• Prof. Dr. Gabriele Hooffacker, HTWK Leipzig 
• Burkhard Jung, OBM der Stadt Leipzig 
• Olaf Klose, Mitglied des Vorstandes der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig 
• Prof. Dr.-Ing. Hubertus Milke, HTWK Leipzig 
• Petra Peterhänsel, Leiterin des BMW Group Werks Leipzig 
• Dr.-Ing. Mathias Reuschel, Vorsitzender der S&P Gruppe 
• Karsten Rogall, Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke und Sprecher der Geschäftsführung 

der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 

Vorsitzender ist Dr. Mathias Reuschel, Prof. Dr. Gabriele Hooffacker stellvertretende Vorsitzende. 

 

 

Der Hochschulrat der HTWK Leipzig in der Zusammensetzung 2024. V.l.n.r.: Karsten Rogall, Petra Peterhänsel, Prof. Gabriele 

Hooffacker, OBM Burkhard Jung (nicht im Bild: Olaf Klose, Prof. Hubertus Milke, Dr. Mathias Reuschel) - Foto: Maria Förs-

ter/HTWK Leipzig   
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4 ROLLEN- UND SELBSTVERSTÄNDNIS 

 

 

Der Hochschulrat ist neben Rektorat und Senat eines der zentralen Gremien 
der Hochschule und gibt Empfehlungen zur Profilbildung und Verbesserung 
der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der HTWK Leipzig. 

 

 

Im Rahmen seiner gesetzlich übertragenen Aufgaben als Aufsichtsorgan versteht sich der Hochschulrat 
als ein Gremium, das die HTWK Leipzig kritisch und konstruktiv auf einem zukunftsfähigen Weg begleiten 
möchte. Die Mitglieder des Hochschulrates sind in ihrer Tätigkeit im Hochschulrat unabhängig und an 
Weisungen nicht gebunden. 

Die gesellschaftliche Vernetzung der Mitglieder des Hochschulrates ermöglicht eine politische und wirt-
schaftliche Stärkung der Interessen der Hochschule. Die Mitglieder des Hochschulrates beraten und un-
terstützen die Hochschule als Gesamtheit, ohne bestimmte Einzelinteressen zu vertreten. Für ein erfolg-
reiches Wirken des Hochschulrates ist Akzeptanz – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hochschule 
– eine unverzichtbare Grundvoraussetzung. Auch möchte der HSR seine Arbeit möglichst transparent 
gestalten. 

Ein erfolgreiches Wirken im Sinne des Wohls der HTWK setzt ein kooperatives und vertrauensvolles Zu-
sammenwirken mit den anderen Hochschulorganen und Hochschulmitgliedern wie auch mit dem 
SMWK voraus. Dafür setzt sich der Hochschulrat ein.  

Die gesetzlichen Aufgaben des Hochschulrats umfassen auch aufsichtsähnliche Kontrollaufgaben. Um 
diese wahrzunehmen, ist der Hochschulrat beauftragt, eigenständige und ggf. von anderen Hochschul-
organen unabhängige Positionierungen zu entwickeln. Diese Aufgabe steht dem gemeinsamen Ziel, 
möglichst einvernehmliche, mindestens aber mehrheitsfähige Lösungen zu finden, nicht entgegen. Der 
damit übertragenen Verantwortung stellt sich der Hochschulrat, auch wenn dabei kontroverse Auffas-
sungen nicht immer auszuschließen sind. Der Hochschulrat erörtert und entscheidet in offener und ver-
traulicher Diskussion. 
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Feierliche Eröffnung des HolzBauForschungsZentrums der HTWK Leipzig am 22.08.2024. V.l.n.r.: Dr. Mathias Reuschel, Prof. Ale-

xander Stahr (Wissenschaftlicher Leiter des HolzBauForschungsZentrums), Thomas Schmidt (Sächsischer Staatsminister für 

Regionalentwicklung bis 2024), Prof. Mark Mietzner (HTWK-Rektor bis 30.09.2024), Sebastian Gemkow (Sächsischer Staatsmi-

nister für Wissenschaft) und OBM Burkhard Jung mit dem Zuwendungsbescheid - Foto: Swen Reichhold/HTWK Leipzig 
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Feierliche Investitur und Feierliche Immatrikulation am 07.10.2024 – Fotos: Anne Schwerin/HTWK Leipzig 
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Feierliche Unterzeichnung der Zielvereinbarungen mit den sächsischen Hochschulen im Sächsischen Landtag am 11.12.2024: 

HTWK-Rektor Prof. Dr.-Ing. Jean-Alexander Müller (li.) mit Staatsminister Sebastian Gemkow – Foto: Ben Gierig/SMWK   



9 | 12 
 

5 ARBEITSWEISE 

 

 

„Der Hochschulrat der HTWK Leipzig wird die Hochschule auf dem Weg zur Erreichung 
ihrer ehrgeizigen Ziele auch weiterhin durch sachkundige Debatten und in kollegialer Zu-
sammenarbeit mit allen Statusgruppen konstruktiv beratend begleiten.“ (aus dem Vorwort 

des Hochschulratsvorsitzes zum fortgeschriebenen Hochschulentwicklungsplan) 

 

 

Der Hochschulrat tagt gem. § 91 Abs. 7 SächsHSG mindestens zweimal im Semester und bei Bedarf. An 
den Sitzungen können gemäß Geschäftsordnung des Hochschulrats auch Nichtmitglieder zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten oder Sitzungen teilnehmen, sofern der Hochschulrat dies beschließt. 

Die Mitglieder des Hochschulrates bemühen sich um einen aktiven Kommunikationsprozess mit den Fa-
kultäten und den Mitgliedergruppen der Hochschule, um der ihnen rechtlich auferlegten Verpflichtung 
zur Erteilung von Empfehlungen zur Profilbildung und zur Verbesserung der Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit der Hochschule fundiert nachkommen zu können. 

Der Hochschulrat führte im Jahr 2024 vier planmäßige Sitzungen durch, in denen im Austausch mit dem 
Rektorat, dem Senat sowie mit einzelnen Fachvertreterinnen und -vertretern der Hochschule Diskussio-
nen über strategische und aktuelle Hochschulangelegenheiten geführt wurden.  

Besonderes Augenmerk lag bis Anfang 2024 auf der Begleitung des Verfahrens zur Wahl des Rektors/der 
Rektorin. Am 24. Januar 2024 stellten sich die drei Kandidierenden des Wahlvorschlags der Hochschu-
löffentlichkeit vor. Am 07. Februar 2024 wählte der Erweiterte Senat der HTWK den neuen Rektor, Herrn 
Prof. Dr.-Ing. Jean-Alexander Müller, dessen Amtszeit am 01. Oktober 2024 begann. 
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6 ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DEN SITZUNGEN DES HOCHSCHULRATS 2024 
BEHANDELTEN THEMEN 

Termine der 
Sitzungen des 
Hochschulrats 

Themen/Tagesordnung 

71. Sitzung, 07.02.2024 
im Senatssaal der Hoch-
schule im Trefftz-Bau 

• Austausch zu aktuellen Themen, insbes.  
o Jahresbericht 2023 
o geplanter Studierenden-Aufwuchs HEP 2025+ 
o HSR-Vorsitz: Wahl einer Stellvertretung 
o Beschlussfassung Wirtschaftsplan 2024 

• Bericht des Rektorats zum aktuellen Stand der Hochschulent-
wicklung, insbes.  

o Sächsischen Hochschulentwicklungsplanung (HEP) 
und Zuschussvereinbarung 

o Lehrpreis 2024 
o Änderungen im Sächsischen Gleichstellungsgesetz  

72. Sitzung, 08.05.2024 
im Senatssaal der Hoch-
schule im Trefftz-Bau 

• Austausch zu aktuellen Themen, insbes. 
o Hochschulsommerfest des StuRa 
o Sächsische Hochschulentwicklungsplanung 
o Terminplanung 2025 

• Bericht des Rektorats zum aktuellen Stand der Hochschulent-
wicklung, insbes.  

o Zielvereinbarung 2025-2028 und Zuschussvereinba-
rung 

o Nachfrage- und Studienangebotsentwicklung zum 
Sommersemester 2023/24 

o HolzBauForschungsZentrum (HBFZ): feierliche 
Grundsteinlegung 

o DiVE-Projekt: fortschreitenden Projekte zur Digitali-
sierung von Verwaltungsprozessen 

o Hochschulwahlen 2024 
o Investitionsprogramm 2024: HTWK Invest 

73. Sitzung, 26.06.2024 
im Senatssaal der Hoch-
schule im Trefftz-Bau 

• Austausch zu aktuellen Themen, insbes. 
o Hochschulsommerfest des StuRa 
o Übergang Amtszeit des neuen Rektors 
o rechtliches Gutachten zur Erhöhung der Studieren-

denzahl an der HTWK 
• Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2023 
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• Beschlussfassung zur Entlastung des Rektorats für das Kalen-
derjahr 2023 

• Beschlussfassung zur Übertragung des Jahresüberschusses 
• Beschlussfassung zur Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft für den Jahresabschluss 2024 
• Bericht des Rektorats zum aktuellen Stand der Hochschulent-

wicklung, insbes.  
o Unterzeichnung Zuschussvereinbarung 2025 – 2032 
o Entwurf Zielvereinbarung 2025–2028 
o Systemakkreditierung der HTWK: ZEvA hat das Ak-

kreditierungsverfahren der HTWK deutschlandweit 
als Best Practice präsentiert 

o wesentliche Änderung bei den Bachelorstudiengän-
gen der Fakultät Digitale Transformation 

o neuer digitaler Bewerbungsprozess zum Winterse-
mester 2024/25 

o FH-kooperativ: HTWK erfährt als einzige HAW in 
Sachsen zwei Antragsförderungen 

o Praxispromotionen 
o Hochschulsommerfest des StuRa: finanzielle Folgen 

• Übergabe im Amt des Rektors: Gespräch des HSR-Vorsitzenden 
mit dem designierten Rektor 

74. Sitzung, 11.12.2024 
gemeinsamer Termin 
mit dem Senat im Se-
natssaal der Hoch-
schule im Trefftz-Bau 

• Austausch zu aktuellen Themen, insbes. 
o neuer Vertreter des SMWK ist künftig Herr Logé 
o Wahl der neuen Hochschulratsmitglieder durch den 

Senat für die Amtszeit ab April 2025: externes Mit-
glied: Wiederwahl OBM Jung, interne Mitglieder: 
Prof. Kulisch und Wiederwahl Prof. Milke 

o Investitur des neuen Rektors 
o Unterzeichnung Zielvereinbarung 2025-2028 
o Hochschulsommerfest des StuRa: aktueller Stand 
o Wirtschaftsplan 2025: Hinweise des SMWK 
o Studierendenaufwuchs der HTWK 
o Koalitionsvertrag 

• Begrüßung des neuen Rektorats 
• Bericht des Rektorats zum aktuellen Stand der Hochschulent-

wicklung, insbes.  
o Studierendenstatistik WS 2024/25 
o Situation und Herausforderungen studiengangbe-

zogener Kooperationen 
o Wahl und Benennung der Hochschulratsmitglieder 

2025-2030 seitens der HTWK 
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o Eröffnung des HolzBauForschungsZentrums der 
HTWK 

o Programm DFG Forschungsimpulse 
o Förderatlas 2024 der DFG 
o (fehlendes) Promotionsrecht der HAW in Sachsen 
o Koalitionsvertrag: Position des Rektorats 
o Dissertationspreis 2024 der Stiftung HTWK 
o Hochschulsommerfest des StuRa 
o weitere Praxispromotionen im Projekt FH Personal 

• Zielvereinbarung 2025 – 2028: Herausforderungen 
• Austausch zwischen Senat und Hochschulrat zur Hochschulent-

wicklung, insbes. 
o Begrüßung und Vorstellung der neuen Senatsmit-

glieder 
o Zielvereinbarung 2025 – 2028 
o Koalitionsvertrag 
o Zuschussvereinbarung 2025 – 2032 
o Entwicklung der Infrastruktur der HTWK 
o Hochschulentwicklungsplanung SächsHEP 2025+, 

Stärkung des ingenieurwissenschaftlichen Profils 
der HTWK 

o Entwicklung der Studierendenzahlen 
o Bedarfe und Zusammenarbeit Wirtschaft, Studie-

rende und Hochschule 
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